
des Angeklagten oder gar nur der Bewegung, der er
angehört, mit den Äußerungen der KPD, der SED, der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Regierung der UdSSR. Im Falle der Übereinstim
mung deklarieren sie die vorgenommenen Äußerungen 
als kommunistisch und staatsgefährdend. Sie erklären: 
„Du trittst für die Wiedervereinigung Deutschlands auf 
demokratischer Grundlage ein. Dasselbe sagen die 
Kommunisten. Deshalb bis du ein getarnter Kommu
nist und hast du die hochverräterischen Absichten der 
Kommunisten. Folglich ist alles, was du tust, hochver
räterisch oder staatsgefährdend.“ Da die Regierung der 
UdSSR, die Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik und die genannten Parteien die wahren Be
lange aller patriotisch und demokratisch gesinnten 
Deutschen zum Ausdruck bringen, muß es den Gerich
ten leichtfallen, eine vollständige oder teilweise Über
einstimmung zwischen den Erklärungen dieser Regie
rungen bzw. Organisationen und den Äußerungen fort
schrittlicher Bürger Westdeutschlands, seien sie Sozia
listen oder nicht, in Grundfragen des deutschen Volkes 
nachzuweisen. Damit ist der hemmungslosen Verfolgung 
aller demokratischen und national gesinnten Bürger 
Westdeutschlands Tür und Tor geöffnet.//

Eine weitere Fälschungsmethode der Adenauerjustiz 
besteht darin, die verfassungsfeindliche Adenauerregie
rung mit der Verfassung und der Bundesrepublik zu 
identifizieren. Dies ging schon aus den bisher erwähn
ten Urteilen hervor. Wählen wir ein anderes Beispiel. 
In der Anklageschrift des Oberstaatsanwalts von Ko
blenz vom 4. März 1953 (A.Z. 1 J.s. 141/53) wird erklärt: 
„Diese Veröffentlichungen sind Beleidigungen des Bun
deskanzlers, jedoch von solcher Schärfe und Schwere, 
daß sie als Verunglimpfung nach § 97 StGB angesehen 
werden müssen“. In dem dazu ergangenen Urteil (1. K. 
M.s 1/53) heißt es: „Daß die festgestellten Texte und 
Darstellungen eine massive Verunglimpfung des Bun
deskanzlers in einer das Ansehen des Staates gefähr
denden Weise darstellen, bedarf keiner näheren Erör
terung“. Die tatsächlichen Feststellungen beweisen, daß 
der Angeklagte Broschüren verteilt hat, die sich nur 
gegen die Ädenauerregierung, nicht aber gegen die 
Bundesrepublik und die Verfassung richteten. Die gegne
rische Einstellung zur R e g i e r u n g  wird folglich in 
eine feindliche Absicht gegen die B u n d e s r e p u b l i k  
umgefälscht. Die Absicht, die Verfassung gegen ver
fassungswidrige Handlungen der Regierung zu vertei
digen und verfassungsmäßige Zustände in Westdeutsch
land wiederherzustellen, wird in die Absicht umgedeu
tet, die verfassungsmäßige Ordnung zu beeinträchtigen.

Um die oppositionelle Gesinnung zu treffen, verwen
det also die westdeutsche Justiz eine Kette von Fäl
schungen. Der KPD werden hochverräterische Ziele 
unterschoben, die sie nicht hat. Organisationen, die 
nicht kommunistisch sind, werden zu kommunistischen 
Bewegungen gestempelt und die der KPD unterstellten 
Absichten werden auch ihnen unterschoben. Danach be
hauptet, man, daß die einzelnen Angehörigen dieser Or
ganisation die der Bewegung unterschobenen Absichten 
haben, und macht schließlich ihre Taten, die objektiv 
nicht verfassungsfeindlich sind, zu staatsgefährdenden 
Handlungen. Das ist das wahre Gesicht einer Justiz, die 
sich Hüterin des „Rechts“ nennt. Wie der faschistische 
Volksgerichtshof erklärt das höchste westdeutsche Ge
richt: „Alle von den Kommunisten in Deutschland ver
folgten Ziele und Bestrebungen sind hochverräterischer 
Art“. Der Volksgerichtshof Hitlers bezeichnete einst 30 
Arbeiterorganisationen, darunter auch die SPD und die 
Gewerkschaften, als marxistisch und hochverräterisch 
(Ebermayer-Nagler, Leipziger Kommentar, 6. Auflage, 
Berlin 1944, Anm. II 2 zu § 83, S. 576). Die Adenauer
regierung deklariert schon heute mehr als 200 Organi
sationen, vielleicht morgen auch die SPD und die Ge
werkschaften, als kommunistische Tarnorganisationen.

Wir haben an Hand von Urteilen und Anklage
schriften eindeutig bewiesen, daß die Hauptmethode der 
Terrorjustiz in der Fälschung des Sachverhalts besteht. 
Er wird in demagogischer Art und Weise so umge
deutet, bis er im Widerspruch zu den festgestellten Tat
sachen den Tatbeständen eines Gesetzes zu entsprechen 
scheint. In ihrem Bestreben, die politischen Gegner der 
Adenauerregierung auf jeden Fall terroristisch zu 
unterdrücken, schreckt die westdeutsche Justiz jedoch

nicht vor offensichtlichen Gesetzesverletzungen zurück. 
Ein Beispiel mag dies demonstrieren: Dr. Heil, der 
gegen Adenauer eine Anzeige wegen Hochverrats er
stattet hatte, wurde wegen angeblich falscher Anschul
digungen bestraft. In ihrer Anklageschrift vom 2. Juli 
1953 (A.Z. l.K.S.M.s. 1/53) erklärt die Staatsanwalt
schaft von Karlsruhe:

„In dieser Hinsicht ist darauf abzuheben, daß 
der Verdacht des Hoch- und Landesverrats gegen 
einen Staatsmann notwendigerweise den Vorwurf 
in sich begreift, daß der Verdächtigte bei seinen 
politischen Maßnahmen gegen seine innere Über
zeugung gehandelt habe. Daß Dr. Heil ernstlich 
an die Möglichkeit gedacht hat, daß dies bei 
Bundeskanzler Dr. Adenauer zutreffen könne, er
scheint als völlig ausgeschlossen. Es kann deshalb 
kein Zweifel bestehen, daß er die Anzeige wider 
besseres Wissen erstattet hat“.

Was bringt die Staatsanwaltschaft damit zum Aus
druck? Solange ein „Staatsmann“, d. h. ein Vertreter 
der herrschenden Regierungskreise, nicht gegen seine 
innere Überzeugung handelt, begeht er keinen Hoch
oder Landesverrat. Es kommt also nicht darauf an, fest
zustellen, ob die Regierenden durch ihre Handlungen 
die bestehenden Gesetze verletzt haben, sondern ob sie 
in Übereinstimmung mit ihrer politischen Meinung ge
handelt haben. Die Überzeugung der „Staatsmänner“ 
tritt an die Stelle der Gesetze. Was der Meinung des 
Bundeskanzlers entspricht, ist niemals hochverräterisch, 
was ihr widerspricht, ist — das haben die Urteile be
wiesen — stets hochverräterisch oder staatsgefährdend. 
Das ist die faschistische These: „Des Führers Wille ist 
oberstes Gesetz!“ Der Maßstab für die Beurteilung von 
Handlungen ist weder Verfassung noch Gesetz, sondern 
die politische Meinung der Regierung. So mißachtet die 
Adenauerjustiz den Grundsatz, daß der Richter nicht 
der Regierung, sondern nur dem G e s e t z  unterwor
fen ist. /

m
Die Tatsachen bezeugen, daß die Adenauerjustiz den 

gerichtlichen Terror organisiert und das faschistische Ge
sinnungsstrafrecht wieder einführt. Diese Faschisierung 
äußert sich zugleich in den Strafgesetzen, die durch 
die Adenauer-Reg’erung vorbereitet und durch die 
Mehrheit des Bundestages angenommen worden sind.

Wir erinnern uns an die „Strafgesetze“ der Hitler
diktatur mit ihren Kautschukbestimmungen, ihrer 
Sanktionierung des Gesinnungsstrafrechts (z. B. Heim
tückegesetz) und ihrer Aufhebung der demokratischen 
Rechte und Freiheiten (z. B. VO zum Schutze von Volk 
und Staat). Diese Kennzeichen treffen auch für die Ab
schnitte der Strafgesetzgebung zu, die den Hochverrat 
und die Staatsgefährdung unter Strafe stellen. Dies 
soll an Hand von drei typischen Beispielen bewiesen 
werden.

Die klassischen Bestimmungen über Hochverrat ver
suchten, eine ausdehnende Anwendung der vorgesehe
nen schweren Strafen in doppelter Weise zu verhindern. 
Einerseits wurden die Angriffsgegenstände (Staats
oberhaupt, Staatsgebiet, Staatsverfassung), andererseits 
die anzuwendenden Mittel (Anwendung von Gewalt 
oder Drohung mit Gewalt) gesetzlich bestimmt. Die 
amtliche Begründung des Entwurfes weist ausdrücklich 
darauf hin, daß die „klassischen“ Hochverratsvor
schriften als „überholt“ aufgefaßt werden (S. 34). Die 
obengenannten Merkmale wurden deshalb bei den sog. 
„Staatsgefährdungsdelikten“ aufgegeben und durch 
Kautschukbestimmungen wie „Beeinträchtigung des 
Bestandes der Bundesrepublik“ ersetzt. Es bedarf keines 
Beweises, daß ein Merkmal wie „Beeinträchtigung“ 
wenig geeignet ist, eine ausdehnende Anwendung der 
hohen Zuchthausstrafe (15 Jahre oder lebenslänglich) 
durch faschistische Richter zu verhindern, um so mehr, 
da der amtliche Entwurf schon „wilde Streiks“ und 
„Aufstellung von Listen Gleichgesinnter“ (also auch Mit
gliederlisten) als strafwürdige Handlungen erwähnt.

Es genügt, darauf hinzuweisen, daß die Adenauer
regierung mit diesen Bestimmungen die im „Bericht 
über die Arbeit der amtlichen Strafrechtskommission“ 
der Hitlerdiktatur enthaltenen Vorschläge verwirklicht, 
die Merkmale der „Gewaltanwendung“ und der „Dro
hung mit Gewalt“ durch andere zu ersetzen bzw. zu 
ergänzen (S. 84).
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